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STATISTIK DER INDUSTRIELLEN BETRIEBE 

PER 30. SEPTEMBER 1994 

1. Allgemeines 

Die Statistik der industriellen Betriebe erfasst nur jene Betriebe, die den Sondervorschriften des 
Arbeitsgesetes (Gesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, LGBI. 1967 Nr. 6) 
unterstellt sind. Die Erhebung wird vom Amt für Volkswirtschaft jährlich per Stichtag 30. Septem-
ber mittels Fragebogen durchgeführt. Grundlage der Erhebung ist das aufgrund der Verordnung I 
zum Arbeitsgeset (LGBI. 1968 Nr. 15, Artikel 18) zu führende Verzeichnis über die industriellen 
Betriebe oder Betriebsteile. 

In Artikel 5 des Arbeitsgesetzes sind die Betriebe definiert, welche den Sondervorschriften für 
industrielle Betriebe unterstellt sind: 
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Die besonderen Vorschriften des Gesetzes für industrielle Betriebe sind auf den einzelnen 
Betrieb oder auf einzelne Betriebsteile nur anwendbar aufgrund einer Unterstellungsverfü-
gung der Regierung. 

Als industrielle Betriebe im Sinne des Gesetzes gelten Betriebe mit fester Anlage von dau- 
erndem Charakter für die Herstellung, Verarbeitung oder Behandlung von Gütern oder für 
die Erzeugung, Umwandlung oder Übertragung von Energie, sofern die Arbeitsweise oder 
die Arbeitsorganisation durch Maschinen oder andere technische Einrichtungen oder durch 
serienmässige Verrichtungen bestimmt werden und 

für die Herstellung, Verarbeitung oder Behandlung von Gütern oder für die Erzeugung, 
Umwandlung oder Übertragung von Energie wenigstens 6 Arbeitnehmer beschäftigt 
werden oder 

die Arbeitsweise oder die Arbeitsorganisation wesentlich durch automatisierte Verfahren 
bestimmt werden oder 

Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer besonderen Gefahren ausgesetzt sind." 

Aufgrund von Artikel 9 (1) der Verordnung I zum Arbeitsgesetz gelten auch folgende Betriebe als 
industrielle Betriebe: 

... auch Betriebe für die Verbrennung und Verarbeitung von Kehricht, Betriebe der Wasser-
versorgung und der Abwasserreinigung." 

Ausnahmen vom betrieblichen Geltungsbereich sind in Artikel 2 des Arbeitsgesetzes und Artikel 2 
und 3 der Verordnung I zum Arbeitsgesetz definiert. 
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Aus den rechtlichen Bestimmungen ergibt sich, dass die mit der Statistik der industriellen Betriebe 
erfassten Arbeitsstätten nicht mit der üblichen Definition des industriellen oder sekundären 
Sektors der Volkswirtschaft übereinstimmen: 

Zum einen werden nicht alle Betriebe erfasst, sondern nur jene 
- mit entsprechenden maschinellen Anlagen und technischen Einrichtungen und 
- mit wenigstens 6 beschäftigten Arbeitnehmern; 

Zum anderen werden nicht nur Industriebetriebe im eigentlichen Sinne erfasst, sondern auch 
- Betriebe des Dienstleistungssektors (Grosshandel, Reinigung), welche aufgrund ihrer maschi-

nellen und technischen Ausstattung den Sondervorschriften für industrielle Betriebe unterstellt 
wurden. 

Die Erhebung setzt im übrigen bei den Arbeitsstätten an, so dass örtlich getrennte Betriebsein-
heiten derselben Unternehmung einzeln gezählt werden. Da die statistische Erhebung beim 
Arbeitsort ansetzt, werden alle Beschäftigten unabhängig von ihrem Wohnort' erhoben, so dass 
auch Grenzgänger aus Vorarlberg und der Schweiz erfasst werden (und nicht nur die der inländi-
schen erwerbstätigen Wohnbevölkerung zuzuzählenden Personen). 

Weil allenfalls nur Betriebsteile den Sondervorschriften unterstellt sind und das Arbeitsgesetz 
(Artikel 3 und 4) bzw. die Verordnung l (Artikel 4 und 5) Ausnahmen vom persönlichen Gel-
tungsbereich festlegen (höhere leitende Tätigkeit usw.) gilt die Unterstellung einer Arbeitsstätte 
unter die Sondervorschriften für industrielle Betriebe nicht zwingend für alle Beschäftigten dieser 
Arbeitsstätte. Statistisch ausgewiesen werden je Wirtschaftsbranche einerseits alle Beschäftig-
ten - sofern sie wenigstens 30 Wochenstunden leisten - der unterstellten Arbeitsstätte (erste Zeile) 
und andererseits nur die durch die Sondervorschriften für industrielle Betriebe erfassten Arbeit-
nehmer (zweite Zeile). 

2. Die Statistik der industriellen Betriebe per 30. September 1994 im Vorjahresvergleich  

Mit Stichtag 30. 9. 1994 (30. 9. 1993) wurden durch die Statistik der industriellen Betriebe 44 (45) 
Arbeitsstätten mit insgesamt 6775 (6846) Beschäftigten erfasst, davon 3995 (3972) den Sonder-
vorschriften unterstellte Arbeitnehmer. 

Die Zahl der Arbeitsstätten hat sich gegenüber dem Vorjahr um eine Arbeitsstätte verringert. Ein 
Betrieb der Wirtschaftsgruppe Maschinen, Apparate und Werkzeuge ist aufgelöst worden. Ein 
weiterer Betrieb der Wirtschaftsgruppe Bearbeitung von Steinen und Erden hat Personal abgebaut 
und wird deshalb nicht mehr eingestuft. Bei der Wirtschaftsgruppe Kunststoffverarbeitung ist eine 
getrennte Arbeitsstätte neu separat eingestuft worden. 

Die Gesamtzahl der Arbeitnehmer ist um 71 (124) Personen oder 1.0% (1.8 %) zurückgegangen. 
Die Zahl der den Sondervorschriften des Arbeitsgesetzes für industrielle Betriebe unterstellten 
Arbeitnehmer hat sich dabei um 23 oder 0.6 % verringert. 

Wiedergabe mit Quellenangabe erwünscht. 

Vaduz, 5. Januar 1995 	 AMT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT 
DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 
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